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genreiches Novum ist die Anwendung der ge-
nannten Interpretationsmaxime auf Platon: Die 
einst von Schleiermacher irregeleitete Herme-
neutik der Dialoge – sie seien autarke Werke, 
glaubte er – muss korrigiert werden. Platon selbst 
zwingt uns, die Dialoge gewiß nicht nur, aber 
wesentlich auch als Verweise auf jene Theorie 
der Prinzipien zu lesen, von der Aristoteles be-
richtet und die Platon mit vollem Bedacht aus 
seinem Schriftwerk herausgehalten hat.
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Editorial

Autonomie ist ein zentraler Begriff des Rechts. Über seinen Inhalt herrscht allerdings
keine Einigkeit. Genauer gesagt dürfte es viele verschiedene Begriffe von Autonomie
geben, von der schlichten Freiheit, aus verschiedenen Verhaltensalternativen zu wäh-
len, bis hin zum Vermögen, sich zu sittlichem Handeln zu bestimmen. Autonomie
drängte sich also als Oberthema auf.

Leider wird die Autonomie nur in zwei Facetten behandelt. Bernhard Opolony erör-
tert die höchst aktuelle Frage, ob und inwieweit dementen Personen ein selbstbestimm-
tes Leben ermöglicht werden kann. Zwar ist die Selbstbestimmung ein wesentliches
Element des Menschenbildes des Grundgesetzes. Aber die Betonung intellektueller und
rationaler Fähigkeiten sei, so Opolony, zu eng. Vielmehr gehe es um Selbstaktualisie-
rung und damit müsse man den motivationalen Grundlagen mehr Aufmerksamkeit
schenken als bisher. Tobias Herbst befasst sich mit der Einwilligung in medizinische
Versuche. Üblicherweise wird hier ein „informed consent“ verlangt. Aber was gilt für
die Einwilligung in künftige Studien mit Körpermaterialproben und Daten eines Pro-
banden, deren Verwendungsmöglichkeiten und Erkenntnisse zum Zeitpunkt des kör-
perlichen Eingriffs noch nicht absehbar sind? Herbst plädiert für die Anerkennung eines
„broad consent“, soweit die Probanden über die Ungewissheit aufgeklärt und sie
bewusst in Kauf genommen haben.

Der Beitragsteil beginnt mit einer Studie über das Verständnis von Strafe und Straf-
recht bei Platon, der mit dem Oberthema in einem gewissen Zusammenhang steht.
Moritz Heepe zeigt nämlich, dass Platon zufolge ein Straftäter nicht selbstbestimmt
handeln kann, weil er damit auch seiner eigenen Wohlfahrt zuwiderhandelt. Sofern das
Verbrechen nicht aus Unwissenheit oder aus Zwang begangen wird, muss der Verbre-
cher verrückt sein. Damit ist er therapiebedürftig. Das Verständnis von Strafe als einer
Art Therapie enthält jedoch einige unerfreuliche Implikationen. Manuel M. Güntert dis-
kutiert das „Jenseits des Rechts“. Ihm zufolge gründet sich das Recht in jenen bösen
Gedanken, deren Ausführung es verbietet. Daher könne es auch nur aus diesen bösen
Gedanken heraus erkannt werden. Umgekehrt würden diese Gedanken erst durch das
Recht für böse erklärt. Die Beiträge schließen mit einem nachdrücklichen Plädoyer für
die Offene Gesellschaft von Stefan Brunnhuber. In Anlehnung an ein Zitat von Böcken-
förde erklärt er, dass auch Autokratien von Voraussetzungen leben, die sie nicht selbst
bereitstellen können, nämlich von den Errungenschaften einer freien Presse, freier Wis-
senschaft, des öffentlichen Diskurses, freier Märkte, Kultur und Bildung, kurz: den
Leistungen der Offenen Gesellschaft.

Im Rezensionsteil stellt Tatjana Hörnle die Habilitationsschrift von Boris Burghardt
über „Zufall und Kontrolle“ vor. Katja Stoppenbrink empfiehlt die Studie von Franziska
Dübgen über Straftheorien zur Lektüre. Schließlich bespricht Claus Dierksmeier die
Studie von Nikolaus Knoepffler über „Würde und Freiheit“.
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Das Oberthema des letzten Hefts in diesem Jahr ist der „Rechtsfall“ mit so unter-
schiedlichen Aspekten wie der praktischen Arbeit am Fall oder dem Zusammenhang
von Norminterpretation und Lebenssachverhalt, für den Engisch die berühmte Formu-
lierung vom „Hin und Herwandern des Blickes“ geprägt hat. Da die RphZ immer auch
Beiträge „außer der Reihe“ enthält, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
Texte reichen Sie bitte möglichst zahlreich in elektronischer Form bei renzikow-
ski@jura.uni-halle.de ein. Auf der Homepage renzikowski.jura.uni-halle.de finden Sie
einen Link zu den Hinweisen für die Autoren, deren Beachtung die redaktionelle Arbeit
erleichtert. Wer sich ein Bild von der RphZ machen möchte, klickt auf: 
https://www.rphz.nomos.de.

Halle/Heidelberg/Wien, September 2019 Alexander Aichele,
Martin Borowski,

Elisabeth Holzleithner,
Joachim Renzikowski
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